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Numr. z6 . Montags den zten Septemb. 173^

Wöchentliche OstFriesische

AWM md Rachnchtt«
Königliche D eclarati on wegen des von den Supplikanten zu beobachtenden

Verhaltens bey denenjenigen Vorstellungen und Bittschriften , wel¬

che sie an Seine Königliche Majestät unmittelbar gelangen las¬
sen wollen.

De v -uo Berlin , den 24 . Junius 1787.

V^ eine Königliche Majestät von Preußen rc. Unser allergnädigster Herr , sind seit
dem Antritt Höchstdero Regierung durch eine unsägliche Menge von Vorstellungen Sü¬
den Provinzien belästiget worden , die größtentheils unstatthafte Forderungen enthalten,
oder in Beschwerden bestanden haben , darüber bereits durch alle Instanzien gerichtlich
ist erkannt worden.

Höchstdieselbeu sind nun zwar Niemanden den Weg zu Dero Thron zu ver¬
schränken , gemeiner , sondern wollen demselben , wie bis jetzt geschehen , auch noch ferner
huldreichst Gehör gestatten , weil Höchstdero Landesväterliche Absicht lediglich und al»
lein dahin gehet , das Glück eines jeden Dero Unterthanen bestmöglichst zu befördern,
ihn in billigen Stücken zufrieden zu stellen , auch ihn besonders wider gegrün¬
detes Unrecht und Bedruck kräftigst zu schützen.

Gleichwie aber die Landes - Collegia dazu angeordnet sind , und selbigen die
Autorität verliehen worden , nicht nur die Anträge eines jeden anzunehrnen , zu prü«
fen und ihn darauf zu bescheiden , sondern auch alle bey ihnen angebrachte Beschwer»
den und Streitigkeiten zu hören , zu untersuchen , und in Seiner Königlichen Majestät
höchsten Nahmen nach Recht und Billigkeit zu entscheiden.

So wollen auch Seine Königliche Majestät und verordnen ausdrücklich hier»
mit , daß ein jeder seine Anträge sowohl als seine Beschwerden über Unrecht und Be¬
druck bey denen Provinzial - Collegiis , zu deren Ressort die Sache gehöret , zuerst
anbringen , nachmals aber , wenn er sich bey dem erhaltenen Bescheide nicht beruhi¬
gen zu können , glaubet , seine Klage entweder bey dem General - Dierectorio oder dem
Justitz - Departement , in Schlesien aber ocy denen der Provinz Vorgesetzten Ministern,
nach Beschaffenheit der Umstände fortsetzea , und nur allererst alsdeun sich an Höchst-
dieselhen , jedoch nie anders aH mit Beylegung der aus dem General - Directorio oder



dem Justitz - Departement, und in Schlesien von denen daselbst angeordnetenMinistew, ^erhaltenen Resolution wenden soll damit aus derselben und denen darin befindlichenGründen ersehen werden könne , ob der Beschwerdeführer wahren Grund zu klagenhabe , oder als ein unruhiger Querulant, bestraft zu werden verdiene?Da es Seiner Königlichen Majestät auch nicht unbekannt ist , daß es hin und ^wieder in Derv Landen solche schlechte und böse Leute giebet , die aus Gewinnsucht f«der aus andern üblenAbsichten , höchstdero Unterthanen zum Queruliren aufwiegeln,«nd sie dadurch um das Geld zu bringen suchen . Höchstdieftlben aber diese Unordnungschlechterdings abgeschafft wissen wollen , so gehet Höchstdero ernstlicher Befehl hiermit ,dahin , daß gegen dergleichen unbefugte eigennützige und boshafte Consulentcn und jSchriftsteller mit allen Zleiße tnguirirt , und gegen denjenigen , welcher dessen schuldigbefunden wird , nach Beschaffenheit der ansgemittelten Vergehungen , rechtlich nach >Verdienst erkannt werden soll . ;Wie nun vorstehendes Seiner Königlichen Majestät ernster Wille und Befehl f'
ist , wsrnach sich sämtliche Dero Unterthanen auf das genaueste achten sollen; so de- ^fehlen Merhöchstdieselben Dero General - Dierectorio und Justitz - Departement , sswie nicht minder Höchstdero Etats - Ministers in Schlesien in Gnaden , diese Dm lallerhöchste WillenS - Mepnungdurch die Krieges - und Domaincn - Cammcrn undZu-stitz - Collegia zur vollständigsten Publikation befördern , und zu jedermanns Wißen-fchaft bringen zu lassen.

Urkundlich haben Seine Königliche Majestät diese Declaration höchsteigen» >
händkg unterschrieben, und mit Dero Königlichen Jnsicge ! bedrucken lassen.Gegeben Berlin , dm 24 . Jrmy 1787 . f

r Nachdem Seine Königliche Majestät von Preußen re. re. Unser allergna-bigster Herr, das hiernechst folgende Höchsteigenhändig vollzogene Publicandum we¬gen Bestrafung dercrjemgen, welche ihre Mitbürgerund Obrigkeiten mit ungegrün¬deten und ungerechten Prozessen beunruhigen , iwqleichen dcrerjcriigen , welche diePartepen zu dergleichen Prozessen verleiten, oder dieselben zu unnützen und ungegn
'
in- .beten Beschwerden aufwiegeln , und ihnen darunter beyrätig sind, unters, , 2 . Jul.dieses Jares ergehen zu lassen geruhet haben , als wird solches zur Nachachtung hie-mit allgemein bekannt gemacht. Aurtch den 16 . Aug . 1737.

ir Friedrich Wilhelm , von Gottes Gnaden König von
Preussen rc. rc . rc.

Thun kund und fügen hiermit zu wissen : Das schädliche Gewerbe der Win¬kel - Schriftsteller und unbefugten Eonsulenten , durch welche besonders gemeine und
einfältige Leute zu unnützen Prozessen und unerlaubtem Queruliren anfgewiegelt wer¬den, ist zwar schon durch aviederholto Verordnungen ernstlich untersagt worden.

Friedrich Wilhelm.

König !. Preussifch Ostfrießl. Regierung.

Wir



j

Wir haben aber Allerhöchst Selbst wahrgenommen , baß dieses Uebcl noch
dis jetzt nicht völlig ausgerottet seyn müsse ; weites sich noch sehr häufig ereignet,
baß besonders Leute aus dem Bauer - und gemeinen Bürgerstande sich einer unge-
zähmten Prozeß sucht überlasse » / offenbar ungegründete Ansprüche oder Einwendun¬
gen , der umständlichsten ihnen darüber ertheilten Belehrungen ohnerachter , mit der
größte » Hartnäckigkeit durch alle nur irgend zuläßige Instanzen durchsetzen , und
wenn sie endlich damit rechtskräftig abgewiesen worden , dennoch , statt an Gleich
und Recht sich zu begnügen , die Gerichte / das Ministerium , ja selbst Unsere Aller-
höchste Person , mit unverständlichen Suppliken und ordnungswidrigen Anträgen zu
behelligen , unabläßig fortfahren.

Da nun dergleichen Leute , durch ein solches unerlaubtes Beginne « , nicht
nur sich selbst in die äußerste Armuth stürzen , ihr « Berufs - Arbeiten und Gewerbe
vernachläßigen , zum Müßiggang und herumschweifenden Leben sich gewöhnen , sol.
chergestalt aber mit ihrer zeitlichen Wohlfarth zugleich , alles sittliche Gefühl , und

. alle Lust und Neigung zur Erfüllung ihrer verschiedenen Pflichten , gänzlich verlie¬
ren ; sondern auch , Ms unnütze Bettler und Landstreicher , dem Publico zur Last fal¬
len , und den Hang zur Widerspenstigkeit , Trägheit / undunordentlichen Lebensart,
unter ihren Standesgenossen durch ihr böses Exempel verbreiten ; so haben Wir , um
diesen traurigen Folgen der Pxozeßsucht überhaupt , so wie insonderheit des unnützen
und muthwilligenQucrulirenö desto zuverläßiger vorzubeugen / Unsere höchste Willens-
meynung darüber , nachstehendermaaßen , zu jedermanns Wissenschaft umständlich
zu eröfnen nöthig gefunden.

§ l.
Einem jeden Zuförderst sind Wir zwar keinesweges gemeynt . Unfern getreuen

ist er erlaubt / Unterthanen die Betreibung und Verfolgung ihrer Gerechtsame durch
gegründete die in den Gesetzen nachgelassenen Instanzen zu untersagen , oder irgend
Beschwerden jemand unter ihnen den Zutritt zu Unserer Allerhöchsten Person / mit
aigubringen . würklich gegründeten und erheblichen Beschwerde « , abzuschneiden.

Z . 2.
Wo und bey Es muß aber ein jeder , welcher dergleichen Beschwerde « z«

welchen De - haben vermcynt , sich damit zuförderst bey dem unmittelbar vor«
Hörden solches gefotzten Obergericht melden , und seine Klagen daselbst , der Wahr-
gelchehcnmüsse , heit gemäß , mit gebührender Bescheidenheit anbriugen.

§ . 3 -
Glaubt jemand , sich über ein Odergericht oder Landes - Justitzcolleginm be¬

schweren zu müssen ; so muß er sich bey Unserm Justitz - Departement melden , lind
wenigstens die letzte von dem Landes . Iustitzcollegio erhaltene Resolution beylege « .

§ . 4 -
Glaubt endlich jemand , daß seinen Beschwerden auch bey dem Justitz De«

partemeut nicht gehörig abgeholfen worden , so kann er sich zwar an Uns immediate
wenden ; er muß aber seiner Vorstellung gleichergestalt die letzte von dem Justitz -De«
partement erhaltene Resolution beyfügen.

§ . 5 .
Wer entweder die hierin » vorgeschriebene Ordnung in Anbringung seiner Be¬

schwerden nicht beobachtet , sondern mit Uebergehung des Vorgesetzten Landes - Eolle-
gii



gij das Justitz - Departement , oder mit Uebergehung des letztem Unsre Allerhöchste i
Person behelligt; oder wer seinen Vorstellungen die von der vorhergehenden Behördeerhaltene letzte Vorbescheidung nicht beyfügt , und solchergestalt eine günstigere Re¬solution zu erschleichen sucht , der hat zu gewärtigen , daß er , ohne weitere Verfü¬gung, sofort wird abgewiesen werden.

§ . 6.Die und «uf Damit niemand über den Mangel an Gelegenheit, seine Gesuchewar für Art oder Beschwerden gehörigen Orts anzubringen , mit Grunde klagensolche Be- dürfe ; so erinnernWir zuförderstdieJustitz- Commiffarienhierdmchernft-schwerden an- lich an die, in der Prozeß -Ordnung , ihnen vorgeschriebene Pflicht, einem !jubringcn jeden , welcher sich an sie wendet, mit ihrem Amte auf eine den Ge- ifind. '
setzen gemäße Art zu statten zu kommen , und ihre Aßistenz aus bloßer '
Bequemlichkeit, Menschenfurcht, oder andern Nebenrückfichten , nie- smanden zu versagen ; wobey Wir selbigen, wenn sie ihren Pflichten ein gehöriges Ge- hnüge leisten , und sich der Unterdrückten oder Unrecht Leidenden mit rechtschaffenem sErnst und Eifer annehmen. Unsere Königliche Gnade und kräftigen Schutz hierdurch -ausdrücklich versichern . ;

§ - 7 «
Hiernächst soll die bisher schon bey den Collegiis und Gerichten getroffeneVeranstaltung , wornach Leute von gemeinem Stande , welche sich der Aßistenz einesJustitz . Commissarii aus Unvermögennicht bedienen können , ihre Gesuche oder Be¬schwerden mündlich zum Protokoll haben anbringen dürfen, ferner beybehalten , unddie solchergestalt sich meldenden Parthepen sollen mit ihren Anträgen vhnweigerlichund uneutgeldljch vernommen werden.

§ 8 .
, zWenn auch eins Parthey gegen das Landes - Justitzcollegium ihrer Provinz ?selbst Beschwerdenhätte, und weder einen Justitz Commiffarium zu deren schriftlichen lAnbringung finden , noch eine der von Zeit zu Zeit bey diesen Collegiis zu veranlassen - !den Visitationen abwarten könnte ; so soll derselben frey stehen , sich dey dem nächst-gelegenen Landes - Justitzcollegio zu melden , und um Ausnehmung ihrer Beschwerdenzum Protokoll zu bitten , worunter ihr ohne allen Anstand gewillfahrt , und der¬gleichen Protokoll , mit Bcylegung der letzten dem SupplikantenabzufvrderndenZu" !folution , an das Justitz Departement , zur weitern Verfügung , unverzüglich ein- igesandt werden soll.

§. 9Pflichten der Sämtliche Landes-Justitzcollegia und übrigen Gerichte werden hier-Lande « - In - durch ihrer Pflicht nochmals ernstlich erinnert, vermöge deren sie einenstitzcollegien jeden , ohne Unterschied des Standes oder Ranges , mit feinem Gesuchund Gerichte und Anbringen umständlich hören ; alle vorkommende Beschwerden ge-tey derglei- »au, gründlich und unpartheyisch prüfen ; den Niedrigen und Armen,chen anse- auch wider reiche und angesehene Gegner, prompte und gleiche Justitz,brachten Be» ohne das geringste Ansehn der Person , wiederfahren lassen ; allen
schwerden. würklich gegründeten Beschwerden mit Ernst und Nachdruckabhelfen;wenn aber das Anbringen, nach angestelltersorgfältigerUntersuchung,ungegründet befundm wird, den Supplikanten mit allem Glimpf, Mäßigung, und

nö-



nöthiger Herablassung zu seinen Fähigkeiten und Begriffen, zu bedeuten , und zurechte
zu weisen, sich sorgfältig angelegen seyn lassen sollen.

§ . io.
Perlet , sich Da nun solchergestalt einem jeden hinlängliche Gelegenheitverschafft

keiner Win - lsi , seine Beschwerden und Gesuche auf eine gesetz . und regelmäßige
kelschriftsteller Art anzubringen , so haben diejenigen , welche davon keinen Gebrauch
und unbefug- machen , sondern dennoch zu Wiiikelschriftstcllern und unbefugten Con«
ter Consulen- sulenken ihre Zuflucht nehmen , zu gewärtigen , daß auf ihre schristli-
een zu dedie- chen Vorstellungen, die von keinen ordentlichen Justitz - Eommissariis
nm. unterschrieben und legalifirt sind, gar keine Rücksicht genommen , son¬

dern solche , ohne weitere Verfügung , zurückgegeben werden sollen.
§ - ii.

Strafen Diejenigen Partheyen , welche der hierlnn vorgeschriebenen Orb«
Wlich« ili!ger nung sich nicht unterwerfen , sondern entweder di« Collegia und Dica-

und boshafter steria , mit offenbar grundlosen und widerrechtlichenBeschwerden , ge-
Querulanten . gen besseres Wissen und Ueberzcugimg belästigen ; oder nachdem sie ih¬

res Unrechts und Ungrunds gehörig bedeutet worden, mit ihren Que¬
relen dennoch fortfahren , und durch wiederholtes ungestümes Suppliciren, etwas,
so gegen Recht und Ordnung ist , durchzusetzen und zu erzwingen suchen ; oder die
endlich wohl gar Unser Justitz . Ministerium , oder Unsre Allerhöchste Person , mit
falschen und unrichtigen Darstellungen ihrer Angelegenheiten , oder mit unwahren
und erdichteten Beschuldigungen und Verunglimpfungen der Eollegiorum mm Ge¬
richte, zu behellige« sich nicht entdlöden, sollen als muthwillige und doßhafce Queru¬
lanten angesehen ihnen der Prozeß gemacht, und über ihre Bestrafung rechtlich er¬
kannt weäen.

§ . is.

In Ansehung dererjenigen, welche die Collegia und Gerichte der Bestechung,
Partheylichkeit, oder sonst eines ungerechten oder ordnungswidrigenDerfahrens ohne
Grund beschuldigen , lassen Wir es bey den in der Prozeß -Ordnungkarr . Ilt . Tw . k.
h. 22 . bestimmten Strafen bewenden . Wer aber auch außerdem als ein muthwilli«
ger und unbedeutsamer Querulant sich auszeichnet, gegen den soll, nach DewandniK
der Umstände , des mehr oder minder offenbaren Ungrunds seiner Querelen, und des
dabey erwiesenen Grades von Hartnäckigkeit nnd Boßheit , Gefängniß - oder Jucht-
hauS-Strafe von Vierzehn Tagen bis sechs Monathen , statt finden.

§ . 13 .
Strafen un- Diejenigen, welche, ohne dazu gesetzmäßig bestellt und authorisirt

defugter zu seyn , sich damit abgeden , den Partheyen schriftliche Vorstellungen
Schriftsteller und Eingaben zu verfertigen , sollen ihres Unfugs ernstlich bedeutet,
und C»n >ulen- und wenn sie sich daran nicht kehren , mit verhältnismäßiger Geld-,
di » . oder mit Gefängniß Strafe von Acht Tagen dis Sechs Wochen , wi¬

der sie verfahren werden.
§ . 14-



§ - 14 .
Eeftxbers de- Gegen die eigentlichen unbefugten Consulenten n« d Wmkelschrist-reftenigen, die steiler, die sich ein Gewerbe daraus machen , unwissende oder boßdafktzavsn ein Ge - Parthcyen zur Widersetzlichkeit , oder unnützen und wjderrechUichen«erbe wachen ; LLueruliren aufzumuntern , Schriften und Suppliken für selbige anzmvemehmlich fertigen, oder ihnen auf irgend eine andere Art in ihrem gesetzwidri¬ger gen Beginnen bcyräthig zu ftyn , lassen Wir cs Key den unterm 8ten

August und szsten Oct> 1780 ergangenen Verordnungen , wornach der.gleichen schädliche und gefährlicheLeute mit verhältnißmäßigerGefäsigniß - oderZucht-Hauö- Strafe belegt, und nach ausgestsndnerStrafe, diejenigen unter ihnen, weichekein erlaubtes Gewerbe zur Gewinnung ihres Unterhalts Nachweisen können , ent¬weder zu Miütair -Diensten abgegeben , oder wenn sie dazu nicht tauglich, in öffent¬lichen Anstalten ferner aufbewahrt , und zur Arbeit angehalten werden sollen.
h . 15.

Diese Strafen sollen auch diejenigen treffen , welche, ohne eben selbst solche»Querulanten Suppliken und Vorstellungen anzufertigen , sich auf andere Art , durch !Rath , Zureden und Aufmunterung , durch gehässige Insinuationen und Einfiößuoz jungegründeten Mißtrauens gegen die Vorgesetzte Obrigkeit , oder durch Nachweisungeines Wmkelschriftstcllersoder Eonsulenten, zum vermeintlichen Betrieb der Sache,einer Theilnehmung an solchem Unfug schuldig machen.
H . iS . . . :die Unteecha - Da Wir insonderheithöchst mißfällig wahrnehmen müssen, daß in

wen zur Wider- neuern Zeiten die Prozesse und Streitigkeiten zwischen Herrschaften und i
setzlichkeit und Unterthanen , in manchen Provinzen sehr überhand ge»ommen haben, sungegr- nde - wodurch gemeiniglich die Gutsbesitzer ohne Noth beiastigt und in he> ^ten Prozessen schwerliche Weiierungen versetzt , die Unterthanen aber zur Bemach-
gegen die lässigung ihrer Nahrungen und Gewerbe verleitet, durch die KostenGutsherr- erschöpfe , und so zuletzt an den Bettelstab gebracht werden ; dcrglei - ^schäften auf« chen schädliches Unwesen aber schlechterdings nicht geduldet werde»
wiegeln . soll ; so befehlen Wir Unfern Landes - Justitzcollegiis auf das ernstlich«

sie , in .Fällen , wo sie wahrnchmen , daß Unterthamn grundlose Be¬
schwerden gegen ihre Gutsherrschaften anbringcn, oder unstreitige auf Gesetze, Ver¬
träge , rechtskräftige Erkenntnisse , oder wohl hergebrachte Observanz sich gründende >Schuldigkeiten verweigern , auch dabsy , der geschehenen Belehrungen und Bcdeu- !
tnngcn shnerachtet , hartnäckig beharren, jedesmal eine ganz genaue und sorgfältigeErkundigung nach dem Anstifter solchen Unfugs , oder dem Rathgeber dergleichenwiderspenstigerUnterthanen anzustellen ; und gegen diejenigen , welche dessen schuld!-befunden werden, nach Beschaffenheit der Umstande ; der unerlaubten Dewegungs-gründe, wodurch ein solcher Consuicnt zu seinem strafbaren Beginnen verleitet wor¬den ; des Grades der dabey geäußerten Boßheit , der daraus entstandenen schädliche»Folgen, und der mehrmaligen oder minder öftern Wiederholung desselben Vergehens,auf ein - zwey - und mehrjährige Vestungsstrafe, ohne alle Nachsicht und Ansehn der
Person zuerkmnen.

Denn da Wir zu Unserm getreuen Adel das gegründeteVertrauen hegen, daß
er sich keine widerrechtlicheBedrückungen Unserer Unterthanen werde zu Schulden

kein-



kommen lassen ; so wollen Wir schlechterdings nicht , daß derselbe , wegen solcher La¬

ren und unstreitigen Schuldigkeiten , mit unnützen Prozessen und Kosten belästigt
werden solle ; werden aber auch im Gegcnthcil , wenn sich finden sollte , daß irgend
ein Gutsbesitzer seine Rechte und obrigkeitliches Ansehn mißbrauche , die Unterthanen

unbefugter Weise mit Diensten oder Abgaben über ihre Schuldigkeit belästige , sie in
ihrem Eigenthum oder sonstigen Gerechtsamen auf irgend eine Art beeinträchtige,
oder sich sonst unerlaubter Erpregunzen oder gewaltsamer Mißhandlungen gegen sel¬
bige schuldig mache , dergleichen sträfliche Hintergehung Unserö dem Adel hierdurch
öffentlich bezeugten Vertrauens , außer den in den Landcsgcsetzen dagegen vcrordne-
ten Strafen , noch mit befondern Merkmale « Uusers ernstlichen Mißfallens und höch¬
ster Ungnade zu ahnden wissen.

17-
Maaßregeln Da auch in verschfioenen Provinzen die Falle häufig Vorkommen,

Kege » auslandi - daß unruhige und unbedeutsame Parthcycn sich an Winkelschriftstel-
fche Schriststel - ler und Consulentcn wenden , die sich außerhalb Landes an den Grau»
ler undun - rfug - zen aufhaltcn , und denen daher ihr schädliches Handwerk von Seiten
re Cmsuleimu . der einländischcn Gerichte unmittelbar nicht gelegt werden kann ; ss

sollen Unsere Landes - Justitzcsllegia , wenn dergleichen Fälle zu ihrer
Kenntniß gelangen , die auswärtige Behörde sofort requiriren , daß einem solchen
Menschen alles fernere Verkehr dieser Art mit hiesigen Unterthanen ernstlich , und bey
verhaltnißmäßiger Strafe , untersagt , auch diese Strafe , bey erfolgender Uebertre-
kung des Verbots , wnrkiich vollzogen werde.

Geschieht dieser Requisition kein Genüge , so muß deshalb sofort an dasJustitz-
Dcpartemewt zur weitern Verfügung , und allenfalls mit dem auswärtige « Depar¬
tement zu nehmenden Rücksprache , berichtet werden.

Wäre aber auch auf diesen Wegen dem ferner « unbefugten Einmischen solcher
fremden Consulenten in hiesige Rechtssachen nicht Einhalt zu thun , so sollen diejmi-
A-n cinländischm Parrhepen , welche sich derselben bedient haben , schon um deswillen
mit ocrhältnißmäßiger Geld - oder Gefängnißstrafe belegt werden.

18.
Strafen Sollten ferner , wider Verhossen , Iustitz - Commrssarii oder andere

pflichivergeffe- Justitzbcdienten ihre Pflichten so weit vergessen können , daß sie aus
ner Iustitz Eigennutz oder Gewinnsucht , oder andern gleich niederträchtigen Be-
Eommiffarien wegungögründen , den gemeinen Mann zum Prozeßiren aufwiege 'm,
und « ndrer oder zur Durchsetzung grundloser Ansprüche , oder beharrlicher Wei-
Jußitzbedi, » - gerung klarer und unstreitiger Schuldigkeiten , durch die Instanzen,
« kt. verleiten ; oder dergleichen Partheyen wohl gar zur Auflehnung mid

Widersetzlichkeit gegen rechtskräftige Entscheidungen mittel - » der unmit¬
telbar aufmuntern ; so soll dergleichen pflichtvergessenen Iustitz - Bedienten sofort der
Prozeß gemacht , und außer de« sonst verwürkten Strafen , auf ihre Cassation recht«
sich erkannt werden.

z. igc.
Cs muffen aber auch die Iustitz - Eommiffarii , welche den bey ihnen sich

meldenden Parthepen Vorstellungen und Suppliken anfertigen , dabcy den in den Ge-
fttzen und der gegenwärtigen Verordnung , vorgeschriebenen Gang der Inflam eu

rtZ
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riq beobachten , und nicht etwa , wiechisher verschiedentlich geschehen ist , rnitUebee-
gehung der geordneten Instanzen , Unsere Allerhöchste Person mit Anträgen und Ge.
suchen , weiche nach der Landesverfassung für die Collegia und Gerichte gehören , un.
mittelbar zu behelligen sich einfallen lassen.

Schließlich soll die gegenwärtige Verordnung nicht nur gewbhnlichermaßei,
publiciret , sondern auch dafür gesorgt werden , daß der Jnnhalt derselben , durchAH,
lesen von den Canzeln , oder vor den Kirchthüren , in den Aasammenkünften der In¬
nungen und Gewerke , ingleichen der Dorfgemeinen , oder auf andre in - jeder Provinz
übliche und hergebrachte Weise , so allgemein als möglich , zur Wissenschaft , beson¬
ders der niederen Volks - Gassen gebracht werden möge . Urkundlich unter Unserer
hichsteigenhandigen Unterschrift und beygedruckten König !. Jnnsiegel . Gegeben Ber.
Un , den ir July 1737 « .

Friedrich Wilhelm.

( °L S/?)
v. Carmen.

Avertissement.
Es sollen a « ; September nächstkünfti

'
g , als am Mittwochen zu NM»

auf dem Amthause
1 ) Die Leege > Moors und Addingaster Lande,
2 ) die dortige uud Eckeler Stücklanbe,
2 ) die Neu . Graß >Haus - Länder,
4 ) die Wester - Morscher Stückiande,
5 ) die Mörte,
6 ) Der Außer deich am Norder Siel - Lief und übrige Außer - Deiche im Me

Norden , wie auch
7 ) der Eanimcheu - Fang auf der Insel Juist anderweit auf ü Jahre , vou My

1788 an , bis dahin 1794 . theiis zum grünen , rheüs zum bauen , den Meistbietende»
öffentlich verpachtet werden . Liebhader zu einem oder dem ander « , können sich als»
am gedachten Lage , Vormittags um 9 Uhr , aus dem Amthanse zu Norden « « Mu,
Condiliones vernehme « , und nach Gefallen pachten . Signatum Aurich den 6 August 1 787 -

König ! . Prcußl . Ostsrießl . Krieges , und Domainen » Lämmer.

Beförderung.

Seine Königliche Majestät von Preussen , unser allergnädigster Herr , habe«
die von llem Berumer Amtge ichts - Assessore Brakes hoff nachgesuchte Dimiffisn von dm

Aff ffo at demselben zu erteilen und ihm die Rükkehr zu Ausübung der Function bcS I «'

ßi - Commiffari - tS zu gestatten , dagegen aber den bisherigen RegiernagS ' Arserendariuni
Suffried Wiarda hinwiederum zum Affeffore des Berumer Amtgrrichts zu ernennen >«

Gnaden



Gnade« geruhet, k« welcher Qualität deun lejterer auch bereits pflichtbargWachet rvsG.

den ; welches dem Public» hiedurch nachrichtlich bekant gemacht wir», « mich , de«

27. August 1787.
König !. Preußl. Ostfriefische Regiernug.

Sachen , so zu verkaufte.
i Der Herr Cammer. Seeretair Bemam ist gesonnen , sein t» Aurich au

der lauge« Sttaßr stehendes Hau« und Garten , deu 8 September auf dem Rathhause

der Ausmiener - Ordnung gemäß, verkaufen zu lassen . Condrkiones sind beydemAuefions-

Commissair Reuter einjufthen.

L Der Herr Grecms will de« 10 Sepk . a. e. 8 Diemathe« Land , nahe a«

Norden bey das Moeland liegend , in zwey Parteeieu , tu Norden im Weiuhauseöffent¬

lich »erkaufen lassen , die ConSikionen sind bey de» Aedilibns Rathsherrn Jacobfta und

Wenckebach gratis einjufthen.

z Am 12 September solle« desHarm Spyker beschriebeneGäter , ju Jem¬
gum an die Meistbietende öffentlich ausgemienet werde».

4 Da des weyl. Hinrich Jaussen Udeu Kinder in Uppum belegene zwev und

ein halb Plätze cum annm 's , groß yz Diemat dasigen Landes , neulich wegen de« »na» ,

nehmlichen Bolhs nicht haben verkauft werden können , so ist eia anderweitiger Terminus

auf den io Sepc . bevorstehend , dazu anberahmet, und soll alsdevn dieser ganze Platz
mit Kirchen - und Begrähnißsreöe « , 1 Mohrast , am obbemeldtrn Tage, des Nachmit¬
tags um 2 Uhr, auf dem Skadthauft in Esens rum letztenmal feylgeboten , und dem

Meistbietenden sofsrt zugeschlagen werden . Und dienet dabey zur Nachricht, daß obi¬

ge Plätze ohne Mohrast Kirchen - und Brgräbnißstrllen, aas zozs Gl . z Sch . in

Gold eidlich gewürdiget worden.

5 Qmme Eyben bey Butsorde , will 9 Diemath Land beyNeudor» belegen, am

is September in Wittmnnd, der Ausmiener -Ordnnng gemäß, öffentlich verkaufen lasse « .

6 Hans Hanse « Ehefrau Anna Hansen geborne Lohmann in Amsterdam , iß

aus erhaltene gerichtliche Comnpßion gesonnen, die »0» ihrem wryl. Vater Wilke Loh¬

mann auzeerbete Behausung zu Leer an der Kirchstraßt , nebst Garten und Brauerey, am

ii Serk , zu Leer auf der Schule öffentlich verkaufen zu lassen.

Wevl. Bereu!» Dircks Ootmarings Erbe«, find mit gerichtlicher Dewigigun«

gesonnen , ihre iPrhausung mit schönen Garten bei Leer auf der Gaste , Molynsborg ge¬

nannt , am anstehenden l i Sept . auf der Schule zu Leer öffentlich verkaufen zu lassen.

7 Vermöge »0« dem Hochfreyherrl . Gerichte zu Dornum erlassenen, daselbst

«sb bey dem Königi. Kmtgericht zu Esens affrgirtes Subhastatioks ' Pakeuti sost des von
( Nrs . z6 H h - h ) Dor-



DokUWr-kÄwichekien Tagelöhners Hinrich Janssen bey dem Wester- Thsre daselbst
legene Warsstäte c« iMMnexls , . so von beeidigtem Taxakoribus nach Abzug der Lasten Uj4zi fl . 7 sch . io w. gewürdig' t worden , in dreyen Licitatisns . Tcrmincn, alsdeniM
August , sodann den 3tcn und r- icn September a c. öffentlich fe -lgeboten , undimleMLerwiuo deni Meistbikteudcnsa ' va aMobatione ludwis ' i zugrschlage !- werde ».

Taxe und Conditionee sind den Subhastatims Patenten beygeschlrffe« , auch iqdem Ausmiener Bereu « emzuschen und für die Gebühr abschriftlich zu haben. Gezch«Dyrnum am Hpchsreyherrl. Gerichte, . Nu iz Jul. i ? 87,
8 «w 4 item September werde » die Bücher des weil. Herr » PredigersWi-» ingh- in Emden aus dem Aathhause öffentlich verkauft werden , wovon der gedMkGatalogus in Emden bey dem Buchdrucker C. Weothiu zu Häven ist.
y Das sub Concurfu befangene Haus des Kaufmanns Johann Hiurich M-tens in Wlttmund, so von,beeydigten Taxatoren auf z^^ Rchir . ir. Gold gewürdiget iß,soll m dreyen Terminen, als. den ; keu und rotenSepr. und 17 October öffentlich ftilgr-boten , und im letzten Termino dem Meistbietenden zum Eigeulhum zageschlagen werdT

Am 17 Octvbeesoll das zur boncurs -Masse des Ommo Jhnken Reenks
hörige, beider Friedrichs - Schleuse belegcne , am 2Z2Rth !r . in Golde eydilch tarichHau« cum annexis in Wlttmund , der Ausmiener Ordnung gemäß öffentlich vcrkülljtlwerden.

ro . Bey Jan Ottcn zu Emden ist ein Schwerdt von einem Schmack - SWzwey Jahr alt, wie auch ein Ruder, zn verkaufen ; auch bat derselbe altes SchifihchgezogeneDeichpfosten und Schsoren, zum Verkauf vorräthig. ,
n Am Dienstage , den i sttn September, sollen zu Emden bey dem Nt«T-Hore pl. m. 5. 22 Stück alte gezogene Deichksoste« und Schooren öffentlich verkM'werden». .

* 12 Hausmann Claas Memts zu Visquardwill mit gerichtlicher DewillWeinige Pferde , Eggen , Wagen , Pflüge und sonstige Mobilien , am 5ttn September >»
Visquard bei feiner Lehaustuig öffentlich verkaufen lassen.

r-z Da der auf den 25 August von dem Bmtgerichte zu Leer augrsttzt gewese «<
Gubhaßstwustermin des Grbpachts- Heerdes des Heye Gerde« Diddcnaufder BuMHer nichtvorsich gehen können , so wird dem Pobiico bekannt gemacht , daßhierzu a«'
deriveulger Termin auf den S October in de« Vogt AppeldornsHaufe zu Bundeange-
setzet , und werden Kauflustige eingeladeu daselbst zu erscheinen , und ihr Gebot auf bit-
vorherige,Conditioneszu eröfnen.

Jan Peters Pollmann in Bünde ist äuk erhaltene gerichtlicheCommissionSs'fsimen, ftmer weil» Ehefrauen Kleider und Lerbesz«behör , als seidene und zitzeue Nchi«



xZcke, lickst ander» Kleidungsstücken von verschiedenen Stoffe«, auch Gold Mid SWsr
gm ? September dasei bst öffentlich Verkaufen r« laste«.

14 Des Jacob Eilers Otte » z« Haiwnhuseo , WittmuuderAmks, HeschrieSeue
Güter Men am 6teu September öffentlich verkauft « erden.

rz Es wird in Aurich de» , 8ten September undfolgeuden Tagendes weyl.
Herrn Krieges und Domainm -RathsOlffen sämtliche Nachlaffesjchaft , als Gold «rsd
Silber , Jnwelene Ringe , Leinewaud und Tischzeug , Betten und Lcttgewand , sodann
Schränke, Tische, Stühle , Sp -egel - Kupfer, Messing , Zinn, und was sousten mchr
Mrüthig . seyn wird, bep besten Wohnung auf dem Schlosse öffentlich Verkaufet werden.

Verheurungen.
r Der KleiBermacher Hagen hat die öberr Wohnung in seinem an der Mrm

barg in Aurich stehenden Hause , welche seit einigen Jahren durch de« Cammer -Lau-
zellisten Freese bewohnt worden , auf May 1788 anzutreten , zu vermiethe« ,
weshalb man sich beliebig bei ihm melden und Henning schlieffen kan «.

L Der Herr Prediger Hi
'ttjer zu Groß - Midlum , will seine dortige Pzstorey-

LLnder und Wohnung , zuMmicn oder Stückweise , am Donnerstag den s September,
daselbst in der Brauercy , ans z oder 6 Jahre « öffentlich Verheurer, lassen.

z Weyland Frau Rathin Klepperbeins Erben , find gesonnen , ihre beyde LLn-
dereym in Hchenkirchec Kirchspiel belegen, als erstlich Groß - Po - Hausen genannt, vo«
05 i Matten grss , mit guter Behausung , Scheune und Backhaus , welches feith.wo von
Ostrich Virfelo Janssm bewohnet worden , zweitens , das sogenannte Klein Pophauser
ksndg th , gres Lüf Manen , nebst Wohnhaus und Scheune , eben daselbst belegen,
weiches sittyno von Eev Jausten Thaden gebrauchet worden , ans 6 Jahren , May
k . Z i ? 88 anznrreten , za verheuern . Diejenige , welche eins oder das audere inPacht
zu nehmen w llens seyn möchten , können sich am Montage als den z September des
Nach mtk - gs m des Herr» Weinhändlers Hammerschmidts steuior Behausung hieselbß
emfiadea » nd üecord-rea ; auch Vorher die deshalbige Couditionen , sowohl bey dem Herrn
Auditeur Ohmstede achter , als bey dem Herrn Pastor Seeze» zu Wiarden zur Einsicht
bekommen. Ieoer dm 17 Juiy 1787.

4 Oer F -au son Ferings Mandakarius, Herr Nceeptorvon den V lde, wird
am ! 4ten Lkptemder , des Nachmittags um I stlhr, in der Brauerei zu Eilsum 49 Gra¬
st» jeiuer Frau Mandantin Ltücklandr« öffentlich verheeren lassen.

Gelder , so ausgchotm werden.
i De ^äLsirlsrr st . L . Dceleer re Omclen tiecÄ IOOO 2OQO

Ouläen b.oÜLns op vcrrec ^ crirstc istvpokocst re bcloZZel, , vien ; (,nclinA
chec w , sir,! 2^ bovekstanrräe meiste.: > ker rv kce . 1 os süsters. L
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L Lampe Abels als Vormund über weyl. Jan Abels Erbe« zu Simonswolde,'
Hak auf nächstkünftigeu Michaelis 600 Gl . in Golde, , gegen sichere Hypothek ziaslich,«
belegen.

Gelder / so verlanget werden.
' r . Sogleich oder um Mich . d . I . werden rzoRthlr . in Goldesuf sichereHyp»,

/Heck verlanget , und 5 pro Cent jährliche Zinsen versprochen. JuAitz- Eommiffair Bbr-
ner in Wittmund gtebt Nachricht.

CitationeS Credtterum.
, Deym Amtgerichte zu Leer find ad instantiam Vogt Dulhöverzu Bingum

Ebietaleswider alle und jede, welche an den von weil. Devutirten Gerd GoemannsErbenöf.
ßenklich erstandenen , zu Bingum belesenen Platz , ans irgend einem dinglichen Rechte,
Anspruch zu habe« vermeinen , cum termino reproductionis von z Monates , et präcln«
ßvo auf de» 2O Sept . cur . Morgen« 9 Uhr unter der Warnung erkannt:

daß die Ausbleibende davon ab . und in Hinsicht des Käufers und der K- usgelbn
zum ewigen Stillschweigen verwiesen werde « Mn.

2 Deym König !. Greetfielrschen Amtgcrichte ist , auf Ansuchen des Kirch.
vogten Dyke Ubben Ovnen des Krämers Ebbe Ianffen und Hausmanns Lodewig Janf-
sen zu Wirdum , wie auch des Gastwitths Jan Heyen Burmann zu Grimersum, citakis
edictaiiszur Angabe und Justification wider alle und jede , welche auf die durch die Ehn
teute Emke Janffen und Fenke Sappen daselbst öffentlich verkaufte , von den Erlraheii.
ren refpective erstandene , zu und unter Grimersum belegene Jmmobilia , als eine« Heerd
Landes cum annexis, i ^ , i ; und 6 Grasen Landes, ex capite «rediti hnpothecä, häre-
ditatis , vel ex alio quoeumque iure reali , Ansprüche und Forderungen zu haben ver«
meynen , cum termino von 12 Wochen et präclusivo auf den 27 Sept . nächstküaftiz,
bey Strafe eines immerwährenden Stillschweigens erkannt.

3 Dey dem Stadtgerichte zu Norden ist auf Ansuchen des Zwirnfabrikanke«
Iau Martens Spree Citatio edictaiis wider alle diejenige , so auf das von Provokanten
- ffentiich snerkauste Haus des weyl . Holzhändlers Ulrich Rudolxhi im Osterkluft , i Nett
ßib Nro . 14 . an der Osterstraße mit den dazu gehörigen beyden Scheunen und Gatten
aus irgend einem Grusde Real - Foderung oder Servitut zu haben vermeine«, cum Ter«
mino Reproductioniset «nnotationis präclusivo «ns de« r Oktober a - c. um y Uhr be?
Strafe der Abweisv«g erkannt.

4

Bey dem Kbui-I. Amtgerichte zu Ese«s ist ad instantiam desKsvfmsnnt
Dycke Heeren am Westeraccumrr Syhl wegen des ihm von dem Hinrich Reimers und
dessen Ehefrau öffentlich verkauften , am Westeraceumer Syhl belesenen halben Hauses
r«m as«exi« Citatio Edieralis wider atze u«d jede , welche darauf einen gegründete» An«
ftruch Ml- Fordrruug zu haben vermernrn , rum trmiino ad annotandmn von S Wochrn

et



ü reprodu<tio«is rräclufivo auf den I2ten September uächstkünskig unter der Verwarnrmg
rrkaunt

^E ^ Mxfdxudr GiZribiger mit ihren Ansprüchen auf vorbesagtes Haus
präcludiret , und ihnen sowohl in Ansehung des Ankäufers , als der ;ur Erhebung
der Hausgelder gelangenden Gläubiger ein ewiges Stillschweigen auserleget werden
soll.

5 Dkpm Amtaerichtc ju Leer ist über das aus einem Schiffe, und wenigen
Meublen bestehende Vermögen der Schiffers Thomas Janffen zu Weener , der Eoneurß
per Decrekum erkannt , und Terminus zur Angabe und Iustifi >atton von y Woche » und
peremtscisch aus den n October cur. Morgens 9 Uhr prästgiret worden , unter der
Warnung:

da- diejenige , welche in dieser Zeit ihre Forderung nicht angeben , mit solche«
von der Masse präcludiret , und ihnen deshalb gegen die sich meldende Gläubiger
ein immerwährendesStillschweigen auferlegt werde« solle.

6 Beym Königlichen Amtgrrichte zu Stickhausen sind ad instantiam des
Johann Jansen Schmids zu Detern, edittales wider alle , so auf das von ihm von
Eereod Dereuds gekaufte, vormahls Berend FikkesscheHaus und Warf über der Drücke
daselbst belegen , ex capitr «rediti , rerractuS , hereditati« aut quovis alio Spruch und
Forderung zu haben «ermcynea , com termino ad ««»otandum von - Woche« et repr»«
-uetioui« auf den 8 October xöna iuris « kaust.

7 » ey dein Emder Amtgerichte find am 12 July auf Ansuchen de« Kauf¬
manns Ja » Rodeuherg zu Leer , edictales wider alle und jede , so auf das demselbenv«s
den Eheleuten Jan Hyden Kresenborg und Anna Henrichs Schröder z« Jemgum öffentlich
verkaufte Haus , Scheune und Garteo , an Der Oberstethmerstraße zu Jemgum stehend,
aus irgend einem dinglichen Rechte Spruch oder Aodemng zu habe« vermepuen mögten,
erkannt , und müssen solche Ansprüche innerhalbden nächsten 9 Wochen ad acta angemel-
dei , längstens aber de« 27 Teptember «ächstkünftig durch untadeihaste Documenta be¬
wahrheitet werden ; unter der Warnung , daß denen Lusscirbleibenden nachher sowoi in
Hinsicht des obgedachren Hauses, als auch des Käufers, ein immerwährendes Still-
schweigen auferleget werden solle.

8 Dey dem Königl , Amtgerichte zu Esens ist ad instantiam des weil Krämers
und Bäckers Andreas Adolph Hayen Wittwe zu Werdum Ciratio Edictalis wider sämnrk-
kiche derselben Creditoreszur Angabe und JuMcation ihrer Forderungen und Ansprüche»
und zum Versuch der Güte cum termino reproductionis prärlnsivo auf den 24. Ocroker
nichstkünfkig und unter der Verwarnung erkannt:

daß die ausgebliebene Creditores mit ihren Ansprüchen und Forderungen an die Mas¬
se präeludiret , und ihnen deshalb gegen die übrige« Creditores ein immerwährendes
Stillschweigen ausrrleget werden soll.

9 Bey dem KSuigl . Amtgerichte zu Leer find wider den Jnnnes Jansonius
Eoh» des gewesenen Predigers zu Rüttermohr , Renger Jansonius und dessen Ehefrau

Mayke
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Mayke Janssen , welcherim J «hre r ?? 2 daselbst gebohre« , - im Jahre i ^- Q aber MGröningen weg weiter nach Holland gegangen ist , und seit dieser Zeit a !s rin Verscholle¬ner nicht die miadeste Nachricht von sich gegeben , Edickales ans Ansuchen des dem Ab¬wesenden zum Euralor bestÄkrn Controller de Grave erkannt. Es werden daher besag-ten Jannes Jansonius, dessen etwaige Leibescrden , oder wer son-si ein Erbrecht an dessenVermögen zu haben vermeint, hiemit edickaliter vorgcladen , sich innerhalb y Mematti!,höchstens in termino präclusivo . den 30 April r ? 88 Morgens 9 Uhr , bey diesem ÄMt-gerichte persönlich oder schriftlich zu melde« ., unter der Warnung , dH wenn vis dahinkeine Nachricht eingchet , alsdenn
der Janncs Janssnins durch eine Sentenz für kodt erkläret, dessen etwaige Lei-Lcserben oder wer sonst Ansprüche an die Verlassenschafk zu Ha m verimiuet,mit ihrem Recht präcludiret, und das Vermögen den sich Weidenden nächstenErben , in deren Entstehung aber dem König ! . Fisto zuerkannt werden solle.Leer imKönigs. Anrkgerichtden zo Juny l 787.
12 Eey dem Amtgericht zu Leer sind auf Ansuchen des Christoph » Drinks Er¬ben Edictales wider alle und jede erkannt, die auf das -von Albert Bhlrichs zu Bingumbelegen« öffentlich erstandLne.halbe Haus Spruch und Forderung haben, unter der War¬nung, daß

wer innerhalb 6 Wochen , längstens in Lermino präclusivo den r ; ten October seineAnsprüche nicht angicbt, . damit von dem Hause ab und in Absicht desselben unsdes Käufers zum ewigen Stillschweigen verwiesen werden soll.
-L i Bey dem Hoch-GiÄfl . Wedclschen -Land Gerichte zu Gödens lst ad instantiamder Vormünder über weyl Johann Jürgen Boclkeu , gewesenen Hausmanns im Kirch¬spiel Svckdauscn, und dessen wep !. Ehefrau , Johanna Boelken , gebohme Dohm-salcks, Nachlassenschask, der Lignidations Proceß erösnet , und des Endes Crtakio Ebitta-lis wider alle an diese Nachlaffenschast AnMuch und Forderung habende Ereditsres cmnTermino .zur Angabe und Jastisteakion aus den gieu October anstehend ausgeseriiget wor¬den , mit der Verwarnung , daß die aurbleibeudr Credilores aller ihrer emsigen Vorrechteverlustig erkläret , und Mit ihren Forderungen nur an dasjenige , w >w nach Vesnsdigungder sich messenden Gläubiger von der MMe noch übrig bleiben möchte, verwiesen wer¬den sollen-

IL Betz!!! Amkgmchteln Wittmund sind auf Ansuchen des DeichnchtersBar«tram Janssen Rtmmerr .chcyNeuyärrl'.nger .Syh! wegen der vsn H>8e>. n Heeren Janssenbey Alt - Fnnnix - Syhl gekausien jaisDwmathen adelich Frciland cum annexis in derEnnv kudewigs Grvde , widcrnlle und zede , welche daraus einen gegründeten Anspruchund Forderung zu haben re meinen , Ed -ttales cum Termino zur Angabe und Justifica-tisn aus den 22ten November dieses Jahres , unter der Warnung , daß die Ausbieibcndemit ihren Ansprüchen davon sibgewiesen und Hnen ein ewiges Stillschweigen auserlegetwerdensoll, erkannt-

Notisi-



Not ist e a t i o rr e s.
I ' De kjorlovxemss ^er I. lV 5cltrö6er in Cm6en , 6is by 6s Diir-

^jecrr- ^kss^sr ^sn ßelpoonr kscbr, maa^ c. kcr ?ui>!icum liiermsccke
Pslcsnr > 6ar ll )- 2)-n ^ ooninZ veran6crr cn cnn8 wovor in 6s nieuwe
koorc- ^ craar liec rwc6e l6uiz van 6s Sisle , maaLc cn rspnreerVa! ! - rksn6L
Tloorren Uii - ^ sr ^en sn k^ orioo^ isz , rsicc>mmsn6ccrt vsrLos ^r
V6crs Ounli mer Vsrrc/ccrMA- vü » Ao^6c 6LtiLn6sIwA.

2 Von DirelAionLvsAsn 6cr ^ iiL 'ilcbsn k6än 6 lunAr- klfclcÜlckLFr

v -ir6 b>c^snnr Zemackc , 6 ^5; 6as 8ckiib ? rincL kric6rick vok

preullsn 6 cn 14 ^ plil am O . n 6 cr ^ursn kckoKrrunA in gursm i^olilscvn
mir ^esnn6ci LNAciLNAsr

' un6 6sn L ^ cen islbi ^cnHonncs 6is

Usiile von 6 -r über LaraviZ nsc^ (lannön anAccrpecn ksbc» Lm6sn , 6cn -

16 ^ uA.uK 178 -7.

Z ^ .icob koss -er re Lm6tzn in 6e Uisuv ^oorErarrS woonsAriF,
M22^r Kicrmcc6e an /?er ^sscräe ?uklicum bcLcnc , 6» t k )' I^cr 1'onw
kä-Avrium in aücn Loorrcn vsn "Pauw , in kcc b6ul8 van w ^ I. 6e liüs6nwe

Lüows , alwaar 6e id/serMlns uickrangc, contiriuecrrz vsr^os^ r alro ccn

je6cr orn 2)>nL Acns^ens 1orijirLL ^c ^ >en verl^rqe ^r - 6»arceASi» ZoeckÄ
^ 3Lis vosr civ^ le i? r) 2Ln cs lovcrsnj.

4 Tcy dcnr Buchbinder Maden in Aurich können die Herren Cubscribenttk
Lladens Gelehrtes OstFriesland 2ter Band gegen den bekannten Subscriptions - Miß
auf Schreib - Papier zu r Rthlr. und Drukpapier zu 45 Stbr . abfordern lassen . Vs
noch sehr viele wegen des ersten Bandes in Rest sind , so ersuchet derselbe andringlich,
de« Rest für den erstem zugleich mit dem Preise des 2ter. Bandes zu berichtigen, weil der
Druck des zten mnd- iejleil Bandes gleich wieder angefaygen wird , wozu dev Kosten
Aufwand , wie leicht zu erachten , nicht unbeträchtlich ist , es auch ja leichter fällt , bey
Mittigkeiten zu bezalen^ Mfoiche anfschwestrn z » lassen.

5 Damit" sowol der arme und geringe Bürger als die Bemitteiten sich die
Bedürfnisse an Lebensmitteln bequem anschaffen- können , welche der hiesigen Stadt, zu-
zesühret werden , so hat die Hochpreißliche Krieges . und DomainemEammer zum Beste«
Ser Einwohner dienlich erachtet , baß alle dergleichen vom Lande eingehende Pittualie«
undWaarennicht mehr wir bisher geschehen , bey den Häusern verkaufet , sondern irw be.
stimmten Lagen in der Woche zu Markt gebracht und daselbst am Morgen dieser Tagen
von jedweden eivgekaust werden können. Dieserhalb hat mau gut gesunden , folgendes
»LH» ftstzvsetzen und zur Nachricht und Nachachtung bekannt zu machen.

r) Die
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t ) Die einmal zum Wochenmarkt bestimmte Tage , nemlich Dienstag und
Freykag sind auch um eines jedwede« Bedarf an bemeldteo Lebensmitteln auf dem Markt
einzukaufen , ausersehen , so daß daselbst von früh Morgens bis io Uhr dergleichenkoa<
snmtibilla zum Verkauf gebracht werden sollen.

2) Wenn während dieser Zeit jemand einiges von den Landesproducten bey den
Häusern feilbietrn sollte , so verfällt er in i Rthlr. Strafe, und überdem werden die
Waaren zum Besten der Armen conüsciret.

z ) Mit Ablauf dieser Stunde , nemlich von roUhr , stehet ten Verkäufern
frey , ihre annvch zu verkaufende Waaren bey den Häusern feilzubieten und zum Verkauf
zu präsentiren.

4) Damit indes Aufkäufer zum Nachtheil des Publici nicht freye Hände haben,
stehet den Höckern und Kaufleuten , welche zum Wiederverkauf sich ««schicken, nicht eher
frey , gedachte Lebensmittel einzukaufen , als bis roUhr vorbey ist. In Absicht desGe¬
treides bleibt es Key der bisherigen Verordnung , nach welcher Höcker , Bäcker , Mül¬
ler , und die zum Wiederverkauf handeln , nicht eher als «ach n Uhr ihre« Bedarf ein-
kaufen dürfen . .r ) Wenn avffer vorbemelbtcu Stunden jemand i« grossen Quantitäten Lebens¬
mittel in hiesiger Stadt zu »erkaufen Willens , so muß derselbe gleichfalls das Markt
halten und zom Verkauf nickt eher schreiten, bis er den Verkauf durch den Ausrufer
bekannt machen lassen, »och bey Häusern seine Waare «usbieteo , bis er eine Stunde auf
dem Marktdamit ausgehalten, und zwar bep r Rthlr. Strafe iu jedem koatraveukions-Falle.6) Darf niemand bey Strafe der Confiscation mit den Aufkäufern colludire»,
für selbige einiges eiskaufeu, oder für sie Waarea bespreche «.

Kein Käufer soll auf dem Markt dtm ankern in dem Kauf fallen , noch die
Waaren überbielhen , sonder« muß so lauge warte« , bis der erste Käufer fettig oder von
dem Kauf abgestanden , bey z Rthlr. Strafe , und sind die Herrschaften wegen ihres Ge¬
sindes deshalb responsable.

8) Denen Aufkäufer « stehet es auch nicht frey , denen Laudlrutku , welche be¬
reits in Degril find , mit ihres Waaren zur Stakt zu gehen , solche vor der Stadt abzu-
kikufen oder zu besprechen , bey gleichmäßiger Ahndung von r Rthlr.

9) Dr« Z Landleuteu bleibt auch ausser den Marktstagen nachgelassen, zu aller
Zeit ihre zu »erkaufende Waaren i» der Stadt zum Verkauf auszubieren , jedoch sind
sie schuldig , bis io Uhr das Markt zu halte« , und dürfen uur erst nach Vrrstirffun-
dieser Zeit bey den Häusern solche auspräseutire«.

Ucbrigens bleibt es bey der Verordnung , was in Absicht deS Einkaufs und
Verkaufs des Getreides vorgeschriebe« , und bisher zur Richtschnur gedienet.

Daß diesem allen gehörig nachgelebet und die Coatravementen entdecket wer¬
de « , sollen dir Gerichlsdiencr gehörig vigiliren , und zugleich auf richtige Maas und
vrwichte Bedacht nehmen , weswegen jeder gewarnet wird , sich nicht das geringste zu
Schulden kouunen zu lasse« .

Schließlich wird annvch bekavnt gemachet , daß der Anfang dieser Anstalt
auf den 2 Oclobrr nächstkünflig angesetzet worden . Signatum «urich in Curia de«
16 August i? 87 . Bürgermeistere und Rath.

S Um beigesezte Preise find nachstehende neue Bücher bei mir zu haben:
r ) Friedr.



i ) Fried?. Frepherrn vo« der Trrnk merkwürdige LebenSgeschichte , 8 . z Theike, M . Kupf.
Derl . 87, 2 Rthlr . 2 ggr. 2) Ejusd bas Schicksal der Frau Justitia bei allen Höftu
Europens , 8 . « erl . 87 . 4 ggr- 3) kezke Unterredung Friedrichs des Grossen in der
Todesstunde mit Pater Pavian . Ein Lravmgesicht Freyherrn v . d. Trenk, 8 . Der !.
87 . 5 ggr. 4) Hrn . Grases von HerjbergS historische Nachricht von dem lezteuLrb . ns-
jahre KSnlgs Friedrichs H - von Prevssen . Mit der Einleitung tu der von Ihm Selbst
geschriebenen Geschichte seiner Zeit, gr . 8 - Lerl . 87 - Z ggr. 5 ) von Durgdvrfs Per»
such einer volständigen Geschichte vorzüglicher Holzarten, in systematischen Abhandlungen
zur Erweiterung der Naturkunde und Forsthaushaltungs.Wiffenschast , 4 . 2 Theile mit
Z6 illum. Kupfern, Berlin 8z und 87 - zu dem PrännmeralionspieiS von 9 Rlhir . 2gar.
in Gold. - Auf dir sjmtl . hinterlaffeneo Werke unsers bochsriigen Königs Friedrichs
des Grossen, - welche zufolge einer Nachricht der Herren Verleger , mehr oderwe-
Niger i s Bande im Druck betragen werben — — kann man noch bei mir bis Ende
Decembers h. a . pränumcriren, ersuche auch diejenigen , so bisher nur subscribiret , de«
Vorschußpreis mit 2 Pistolen für die deutsche und 2 ; Pistole für die französische Aus¬
gabe , auch gegen die Zeit gefälligst einzuschickeu . - I - R . G . Beyers Handbuch
für Kinder und Kinderkehrer über den KatechismusLulheri , 8 . 6 Theile, 2 Rthlr . 12 ggr.
uud Anhang als ?ter Theii 10 ggr . - welcher Katechisakionen über Festtags - Texte
enthält, ist auch Hierim Lande, - wie ich aus dem starken Abgang desselben schlicsse«
mus - zu bekant , als daß ich auch noch das günstige Urteil verschiedener hiesiger
Lehrer herftzzen dürfte. Die erste Ausgabe ist bereits vergriffen , und der Verleger hat
eine zweite in einem engern Druck veranstaltet , wovon ein Band , weicher die z ersten
Bände enthält, schon heraus, bei mir zu haben ist, und nur 18 ggr . iu Gold kostet, folg¬
lich man jezt das ganze Werk, 7 Theile, für r Rthlr . 22 ggr . haben kan» . Um aber
dieses gemeinnüzssge Buch »och mehr zu empfehlen und die Anschaffung desselben zu er¬
leichtern , will ich denen , welche sich von jetzt an bis längstens Michaeli melden, das
ganze Werk 4 ggr . wohlfeiler und für i Rthlr . 18 ggr . in Gold liefern . Aurich , de«
2Sten August 1787 . August Fricdr . Winter.

7 Ein Kunsterfahrner Apotheker - Gesell, gesetzt von Jahren und viel gereffet,
strchek am bevorstehenden Michaeli eine gute und favorabie Condition als Provisor, oder
als Gesell . Weitere Nachricht bey dem Herrn Kaufmann Pfeiffer in Aurich.

8 Der Goldfthmidt Schuster in Norden verfertiget die bis hiezu in dieser Pro¬
vinz von Amsterdam verschrieben gewordene silberne grosse und kleine gestampfte Rauch-
und Schnupftobacks - Dosen , wie auch Ungarische Waffer-Oosen , mit biblischen und an¬
dern Historien Da diese entferncte Verschreibung beschwerlichfällt : so reeommendiret
er sich seinen Colleges oder Amtsbrüdern, für dir ärmliche und nachfolgende Preise solche
zu liefern, a!s Rauchtobacks Dose » Facou zu 2 Rthlr . 9 sch . per Stück,

Schnupftobücks -Doftu zu 1 Rthlr.
12 Stück UügarlscheWasser -Dosen zu 4 Rthlr.
12 Stück gestainpfte Fingerhüte r Rthlr . 9 sch.

Dieses erwchitte hat er beständig in Dorrath fertig, damit , wer nur ordmirek , selbige
gleich erhallen kann. Auch können Liebhaber von ihm , wo diese Arbeit geschwind und
sehr nützlich verfertiget werden kan« , solche Stampfen oder Ambosse von Stahl , dir

( No . 36. I i i i ) mit



Nit Historie « graviret sind , zu folgende» Preise » bekommen, all
eine Rauchkobacks * Dosen Stampfe zu i ; bi« 20 Rthlk.
Schnupftobacks - Dolen Stampfe 10 bis 12 Rkhlr.
Ungarische Wasser- Dosen Stampfe 2 bi « z Rthir.

^ L. Löriüiani in Lmchen i
'
§ villLNS, ryn ^ incäcl u)»r re

verlroo^cn , licliLLNile in vericiiei^ en Lü - ^ a ^ren , alLf. a ^ en5, LoarrnAe,
Irvpsn , ^tLuc^cücrs, 6rcns cn öurannen Zamoiss. n , en bonren Lierla«
^- n , iLayen, ba/cn , Vlcm , binnen « , Docken , l^austlsn , bkan^tckoenen,
Dccäsl .s, VliAsnerrsn voor Zcaac- cn Kvst ?2 arsten , al5 meecke äisscrenle
2oorrcn van Acmaaäre Xlceöeren , alL ^cbanklsopier; cn f/nc / .näcnse.
en Asbloemäs Lc^ulstermancelr , i^Iancliatieic Overlalie cn l . a !ecn Lroe-
i^en cn meer anclerc TecmanL- Xlcckcrcn, 6cvcllc alle voor een civile 1̂ 5
vcricoAr Lullen voräen , vicns OaclinA van her cea otanäcr L ^n msßc,
tprrci vr^näcl^ lc om 6e 6unli verLo^c , cn lcunnen o >̂ Aveckc Lckanälin^
vcrLecäcrr L)m,

10 Bey den Kaufleuken kevy David und Jsaac Gottlob in Emde« sind extra
gute Sonderlandsche Schmiedekohlen für einen billigen Preis zu erhalten . Schmiede««emter oder Zünfte ksnnen auch einen dreymsnatlichenCredit, wenn sie sich in Solidum
Unterschreiben, geniessen. Liebhaber dazu werden sich baldigst einfinden. Luch brauchen
dieselben 2 oder Z tüchtige Weberknechte, welche Dicmt , nemlich baumwollene , wie auch
wollene und Leinen Waaren zu weben verstehen müssen; wer seine Arbeit verstehet, kan«
sogleich angesetzk werden.

11 Es hat der Zimmermeister Hinrikus Üblen kamp nahe an Pewsum för drey
oder vier Fohlen Weide übrig ; wer mit dieser Gelegenheit kann gedienet werden, wolle
sich ehestens bey ihm melden. Auch hat derselbe sür den civilsten Preis besten alten
Mauerkalk vorräthig.

12 Ein geschickter Bäckergesell, von 20 Jahr alt, suchet eine Condition bey ei¬
nem Bäckermeister aus Michaeli . Wer dazu Lust und einen von nöthen hat, beliebe sich
bey dem Bäckermeister Härmen Davids Stellmacher zu Norden zu melden. Die Briefe
erbittet man sraneo.

IZ 8cy äem §clrutLju «lcn Lenechix l .cv)i ru horchen iin6 rwe / kost-
i >are ^ axen ru äaut^ üäcr rn verrauicden. I.icblia!rcr Dünsen ücli de/
ihm einLnäen.

14 Ler tz>orck een song pcrnoön van een Zoech6 e6raZ vm 6s 14
rot i8 onelr/näe , ror OroÜ bv 6e ^^ nkanäel, « n in een lobak ;-

' ^ inäel
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Mn/iel binnen kmcken begeere , ckie ckaarrae 6cnceASnöeiä Leelr,
' es vz»

Zoecke 6cwlßeniz voorr ^n ir , Lckckreftccre rig in perroon b/ kstezmrnß-
lAaLLciaar in Lmäen , ckevcläe nanäer ^ vv ^s ^ ecfr.

i ; Es wird dem auswärtigen geehrten Public» bekannt gemacht, daß in Jener
am 4ten und zten September das Scheibeschieffen und am 7teu und 8ten ejusdem daS
Vogeischlessen mit gewöhnlichen Feyerlichkeiten gehalten wird.

16 Bey meiner Revidftung der König !. Gebäuden im Amte Narben, Verum,
Esens, Witrmund, Friedeburg, hat man bkfunden, daß Annehmer noch nicht zu Werke
waren , selbige haben also von Stund an ihreangenommene ArbeitBesteckmäßiggegen St .Mi-
chaelis zu verfertigen , oder zu gewärtigen , daß man die Arbeit an andere « nnehmer auf ihre
Kosten ausverdingenwerde . Auch sollen Annehmer gute und CsnditionsmäßigeMateria-
lien verarbeiten , und wenn man finden wird , bey Abnahme der Bestecke, daß nicht tüchtig
abgrlrrsert oder gar nicht von -Annehmer verarbeitetworden , sollen auf Annehmers Koste«
andere Materialien geliefert, und die Arbeit verrichtet werden . Es hat sich jeder Zimmer-
Mauer - Färber - Glaser. Schmiede- Arbeiter darnach zu richten und für Schaden zu hü¬
ten. Aurich, de» rstei » August 778? . Richter, Bau - Rath.

17 Bey dem Kaufmann Schweres zu Aurich sind
Pe ^lcri kckeclikskioaes aä ik.

ga^ tz complet 8 Bänder in 4ko rn Pergament Band käuflich zu habe« . Gölte jemand
sich schriftlich darum melden wollen , so werden die Briefe postfrey erwartet.

18 Nachricht.

Zufolge der Nachricht , so die Herren Verleger Voß und Sohn und Decker und Sohn
in Benin wegen der hmterlaffenen Werile -Königs Friedrichs n . von Preußen , in dem
letzter« Monarchen Merkur haben, bekannt machen- lassen, daß die Herren Sammler

numnchrs , da der TenninuL zu Ende gehet, Ihre Bestellungen nebst den .Geldern ein-

schlkkcn möchten : da ich nun gleichials den Auftrag PränumeraMnanzunehmen eihat.
ten, und ich wiederum verschiedene Freunde in dieser Provinz ersucht habe, für mich sich

wegen dieser höchstwichtige» Sachezu bemühen , so ersuche ich nicht nur dieselben, son-
dm , das ganze geehrte Publikum sehr freuüdlich , daß wer von dem Pränumeration ^.

Preise, bey dem vielleicht kein Nachschus statt habe» dürfte , Gebrauch machen will, sich
nunmehr » bei mir Endesimrerreichneteu oder aber « uh bei Len Herren , welche ich hier-
innea bekannt mache , mit - Ihren « estellusgeu und mit Vorausbezalung welche letz¬
tere jedoch erst gegen Ende SscemtzM veffgefttzt ist , ans die Deutsche Ans¬

gare s , und auf die Fi,Wzösische Ausgabe 25 U . d 'Or clvsinden und Ihre Namen
uns karacter dabei zu ineiden belieben wollen. Wogegen Denenftjbcn nach Begehren
für Ihre 2 und rz Fr . d 'tz ? eine Quikung ausgelangt werben soll . Man hoffet dag?,

gm Halde etwas von den Werke » unsers hechstfe ! . Königes , an dze Herresi Besteller
zurüÄiefern zu können. Bequemlichkeit ? Haider kann man sich gegen Postfreie Uebersen-
dung der Briefe und Gelder an folgende Herren wenden , als in Aurich an den Herrn

Buchbinder Traden , i« Norden an den Herrn Gold - uns Süberarbeitcr Harmens , in
Emden



Emden «n Herrn A . H . Kahle , in Donda an de« Herrn k. O . Srult und de« Hem
Lamberti practifireuderApvtheker daselbst, in Weener an den Herrn P - C . Pannenborg,
in Wittmund wird der Herr Cand . Müller die Bestellungen gütigst über sich nehmen und
m Esens Herr Buchbinder Schüttler . Leer, den srAug . 1787 . Mücken.

Avertissement.

Am Sonnabend, den 8 ten September nächstkünftig , sollen 52 Stick Köniz!.
Pferde, welche auf der Herren Meede im Amte Aurich ietzo zur Weide gehen , öffent-
kch an den Meistbietenden verkaufet werden . Liebhaber können sich demnach besagte«
Lage-, Vormittags um 9 Uhr, zur Stelle daselbst einfinden , die Pferdein Augenschein
nehme », und nach Gefallen pachten . Signatum Aurich den L7ten Anguß 1787.

Kömgl . Prrußl . Vstsrl. Krieges « und Dowainen . Cammer.

Getreyde , Butterund Käse sodann Zwirn -Preise
in der Stadt Emden den 24Aug . 1787.

Wettzen , Ostseeiicher per käst - —
einländischer - -

Rocken , Königrberger -
CIbinger —— - -
Einländischer — - -

Bärste , Winter — 7- - — - — -
Sommer —

Haber , r«m brauen 1—
zum Futtern >— —

Duchweitzen — - - —
Erbse » - - - —^
Dohnen — —
Raapsaame» — —
Käse bester Sorte roo Pfund ^ —

geringerer dito - ^ ^ -4 —
Butter Mrothe — 7- — —

— ; tel weiße — — —
Garn zum Zwirnmacher Gebrauchvon - er - rüber» Sorte
120 Stück a 6 Stück aufs Pfund - 1

mithin das Stück
Feineres dtto rs

msthi« das Stück

so ; bi- arzGeniihIr.
170 - , 8o
I6O - ILZ
IZ8 . rö2
rzo . r ; Z .

95 ' ro5 Gmthir. K
8o » YQ

8o » 90
70 . 75.
no . , 22 .

2 O0 - 230
I00 « HO.

24 ' 27 Pistole «.
12 - 14 . Gulden

9 - n-
17 ' i8.

- 5 - 16.

23 Gl.
4 stbr. 4i stör.

sr
20

zr

Brrdt^
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Brodt - Fleisch - und Bier - Taxe - er Stadt Wrich,
für den Monat Sept . i ?87.

kinRockenbrodt von 8^ Pfund - « «
ZweyEyerbrödke, Puffen und Frautzbrodtzu 7 Loth <-
Zwey Schoonroggen ganz von Weitzenmehl a 7 Loth -
Zwey dito , theils von Nocke» Lheüs von Weitzen a 8 koth >
Zivey Sauerbrödte zu y Loth - - «
Rindfleisch die beste Sorte a Pfund - »

die mitlere Sorte - »
die geringere oder zte Sorte ,

Kalbfleisch die beste Sorte das hinter Vierte ! a Pf.
das vorder Viertel

die mit!. Sorte , das hinter Viertel «
das vorder Viertel

die geringere oder zte Sorte im Durchschnitt
Schaaf « oder Lamfleisch a Pfund - -
Schweiufieisch a Pfund « « » s
MetwurstaPf . - »
Speck - « «
Dito trocken - - r - » »
Schweinefett oder Rüffel «
Eine Lonne gut Bier - L Mhlr.

Eia Krug davon z «
Eine Tonne dünn Bier « r Rthlr.

Em Krug davon ? -

Brodt - Fleisch - und Bier -Taxen in der Stadt Emden,
für den Monat Sept . 1787 .

St.
r

L Sk.
rD

»
r
L
L
r

L
6
8

L0
12

l?
2Ü
1

St-

km grob Rocke« . Brodt a 8 ; Pfund
nLoth fein Rocke« ' Brodt

L Loth weiß oder Weitzen - Brodt
Rindfleisch die beste Sorte das Pfund

die ste Sorte
zte Sorte !—

Schweinefleisch das Pf.
Kalbfleisch die beste Sorte das Pf.

die 2te Sötte
das gemeine -

« ch-as y- tt Lammfleisch das best?
das schlechtere

9 Stbr.
1
r
3
2
1
<5
3
2

W-

5,7ß
» ier
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Bier dasbssie die Toaqe — » .
das Krux

die jwote Sorte die ToWe
Kruß

die dritte Sorte die Tonus
das Kruß

sogenannter Kleinbier die Lonne
das -Kruß

z rl . Z8
2

2ki. ir str.
i

I 2ö
r

27

W.
;

Brodt - Fleisch - und Bier -Taxen der Stadt Norden,
für den Monat Sept . 1787.

r Rockrn Drod r» 12 Pfund schwer
1 Halb dito - ^
1 Viertel dtto -
c Loth Schonroggen halb Nocken

Lolh Eierbrod --
1 Pfund Rindfleisch vom besten
i diko mittelmäßiges -
1 dito von schlechter » —
, Vilo KaIbsieijch vom besten
z tziro mittelmäßiges -
, dito schlechtem -- —
i PflUib LammPeisch vom bestell
i dtto mittelmäßiges -—
i dito schlechte « --
1 dito Lchweiriflelsch —
i Tonne 12 Gulden Bier -—
1 Krug in derSchencke - --
1 dito außer der Scheuche
i Tonne Y Gl . Bier — — -
i Krug in der Schenke - -—
r dito ausser - er Scheute
1 Tonne 5 Gl dito -- -----
I Krug in der Scheuche -
1 dito außer der Schencke -----
1 Tonne beste bitter dito -
1 Krug i» der Schencke — —
1 Krug außer der Schencke -
1 Tonne ordlnaires bilterMo
i Krug in der Schenke -
- dito außer d«r Schenke - -

rl. 12 str. W,
6

4rl.

3
2
1
4
2
1
3
2

I
4

24
3

1
46
i

5
;
5

2!

7;
2i

2s
5

7i

k ?
46

1
7L -

Brodt-



Brodt - Fleisch - und Bier - Taxe der StMEstnS,

für den Monat Sept . 1787.

Na grob Rocken - Brodt zu 7 ^ Pfund M st.
Ein fein Rocke» Brodt zu 14 Loch . i
Ein Brodt halb von Weitzen - und halb Nocken « Mehl a is öoth r
Ei» Weitzen « Brodt mit oder ohne Corinteü zu 9z Loch l
Eia Fier oder Franz « Droht zu 8 Loch « » i
Das übrige Weitzen « und Rocken « Brodt in klemerm oder grösser«»

Format nach Proportion obiger Laxe.
Ein Gersten - Brodt a 7 ^ Pfund 7

Das Pfund vom besten Weitzen- Mehl - L
mittel dito. - Z

Grand«Mehl.
Das Pfund vom besten Rindfleisch

der mitlern Sorte
ZK-

2L
— — » der geringsten - iz

Schaaf « oder Lammfleisch, das Pfund vom beste« . § 2^
Mittlern » iL
geringste» « i> 1

Das Pfund Kalbfleisch von der beste» Sorte - 4
der millern Sorte Fz

Die Lonne vom besten Bier
geringste«

z « thlr.
der Krug i ; stbr.

Die Tonne vom mittel Bier L
der Krug i
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